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Doch das Selbstverständnis 
einer Menschenrechtspro-
fession reicht weit darü-
ber hinaus. Die Schriften 
von Staub-Bernasconi, 
Obrecht, Geiser u.a. be-
gründen eine professio-
nelle Identität, die auf ein 
Verständnis Sozialer Ar-
beit als handlungsbezo-
gene, wertegeleitete und 
einem realwissenschaft-
lichen Wissenschaftsver-
ständnis verpfl ichtete Dis-
ziplin Bezug nehmen kann 
(vgl. z.B. Staub-Bernasconi 
2007, Obrecht 2001, Geiser 
2004). Dabei ist es durch-
aus eine mögliche Ar-

beitsweise von Professionellen der Sozi-
alen Arbeit, auf Verstöße gegen geltende 
Menschenrechtskonventionen hinzuwei-
sen. Das theoretisch-wissenschaftliche 
Konzept einer Handlungswissenschaft 
setzt aber noch grundlegender an, indem 
es professionelles Handeln normativ be-

Soziale Arbeit als 
Menschenrechts-
profession in der Praxis

Menschenrechte als normativer Bezugspunkt im 
sozialarbeiterischen Alltag

„Wenn wir uns als Sozialarbeiter für die Menschenrechte einsetzen wollten, 
müssten wir doch erstmal nach Afrika gehen und dort arbeiten.“ Aus diesem 
Kommentar zum Verhältnis der Praxis Sozialer Arbeit und Menschenrechten 
spricht Aufklärungsbedarf. Häufi g sind es zunächst solche und ähnliche 
Assoziationen – SozialarbeiterInnen mit der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte in der Hand im Kampf gegen schwerste Menschen
rechtsverletzungen – die einem begegnen, wenn von Sozialer Arbeit als 
Menschenrechtsprofession die Rede ist. 

gründet – und hierbei übernehmen Men-
schenrechte in Verbindung mit zentra-
len menschlichen Werten eine wichtige 
Funktion. 
Was bedeutet das aber für die konkre-

te Praxis der Sozialen Arbeit? In welcher 
Weise können sich PraktikerInnen auf 
Menschenrechte beziehen und wie müss-
te der Arbeitsalltag gestaltet werden, um 
schließlich sagen zu können: „Wir prakti-
zieren Soziale Arbeit im Sinne einer Men-
schenrechtsprofession“?

Vorgehen und Anspruch 

Die folgenden Ausführungen bieten 
mögliche Antworten auf diese Fragen an. 
Sie stützen sich auf meine Erfahrungen in 
unterschiedlichen Arbeitsbereichen der 
Berliner Kinder- und Jugendhilfe und 
auf meine Tätigkeit als Koordinator beim 
Berliner Rechtshilfefonds Jugendhilfe e.V. 
Ausgehend von einer weit gefassten De-
fi nition des Menschenrechtsbegriffs wer-
den individuelle, strukturelle und metho-
dologische Ansprüche an die Praxis ei-
ner Menschenrechtsprofession formuliert 

und Möglichkeiten ihrer Realisierung an-
hand von konkreten Beispielen veran-
schaulicht.
Das dabei verfolgte Ziel ist nicht die sys-

tematische Defi nition einer menschen-
rechtsorientierten Praxis Sozialer Arbeit, 
die aus theoretischen Vorgaben möglichst 
konkrete Handlungsanweisungen ableiten 
möchte. Mein Anliegen besteht vielmehr 
darin, für eine bestimmte professionelle 
Praxis die Möglichkeit von ethisch-mora-
lischen und theoretischen Begründungen 
sowie Argumentationsspielräume aufzu-
zeigen, die zum einen den Anschluss an 
ein realwissenschaftliches Bezugssystem 
(z.B. Bunge/Mahner 2004, Searle 2006, 
Roth 2003, Pauen 2007) ermöglichen und 
zum anderen nationalen und internationa-
len Berufskodizes entsprechen1. 
Daraus spricht die Erfahrung, dass es der 

Praxis Sozialer Arbeit nicht an engagier-
ten PraktikerInnen mangelt – dafür aber 
an wissenschaftlichen Begründungen und 
selbstbewusstem Auftreten.

Welcher Menschenrechtsbegriff?

Mit dem Begriff „Menschenrechte“ wer-
den meist konkrete Dokumente assozi-
iert, allen voran die „Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte“ der Vereinten 
Nationen vom 10. Dezember 1948. Dar-
über hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer 
Dokumente. Ein enger Menschenrechts-
begriff bezieht sich ausschließlich auf die-
se historisch ausgehandelten und festge-
haltenen Menschenrechtskataloge der 
Vereinten Nationen und ihrer Unterorga-
nisationen in Form von Erklärungen und 
Abkommen. Sie lassen sich als Antwort 
auf Unrechtserfahrungen betrachten und 
streben zwar universelle Gültigkeit an, 
sind jedoch auch Ergebnis eines Aushand-
lungsprozesses und somit als eine Art von 
„Zwischenergebnis“ zu betrachten. Ihre 
Universalität bezieht sich auf die Tatsa-
che, dass die zentralen Vereinbarungen 
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Das Wichtigste in Kürze Menschenrechte können professionelles Handeln normativ begründen.
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von annähernd allen Staaten unterzeich-
net wurden.
Eine Defi nition von Menschenrech-

ten erfolgt durch die Vereinten Nationen 
mittels eines weiter gefassten Menschen-
rechtsbegriffs: 
„Als Menschenrechte lassen sich ganz all-

gemein jene Rechte defi nieren, die unse-
rer Natur eigen sind und ohne die wir als 
menschliche Wesen nicht existieren kön-
nen. Die Menschenrechte und die grund-
legenden Freiheiten erlauben uns, unsere 
menschlichen Eigenschaften, unsere In-
telligenz, unsere Begabungen und unser 
moralisches Bewusstsein voll zu entwi-
ckeln und zu gebrauchen und unsere geis-
tigen und sonstigen Bedürfnisse zu befrie-
digen“ (Vereinte Nationen 2002, 5). 
Professionelle der Sozialen Arbeit können 

sich an beiden Menschenrechtsbegriffen 
orientieren. Verweisen sie auf die Nicht-
einhaltung konkreter Menschenrechtsbe-
stimmungen steht ihnen das Instrumen-
tarium der Menschenrechtsschutzsyste-
me zur Verfügung, zum Beispiel indem 
sie über den nationalen Berufsverband 
(DBSH) und den internationalen Berufs-
verband (IFSW) die Berichterstattung der 
Bundesregierung zu bestimmten Artikeln 
der Europäischen Sozialcharta in Form ei-
nes Schattenberichtes kommentieren (vgl. 
Keel 2005 2).

Menschenrechte und Werte

Für eine menschenrechtliche Begrün-
dung dessen, was Professionelle der So-
zialen Arbeit in ihrer alltäglichen Praxis 
tun – die Menschenrechtsarbeit gehört 
in den allermeisten Fällen nicht dazu – 
kann dagegen auf die zitierte Defi nition 
der Vereinten Nationen zurückgegriffen 
werden. Sie ermöglicht und fordert eine 
systematische und wissenschaftlich be-
gründete Operationalisierung grundle-
gender menschlicher Werte. Hierzu gilt 
es folgende Frage zu beantworten: Was 
braucht ein Mensch, um ein menschen-
gerechtes Leben führen zu können? Die 
Antwort muss zwangsläufi g transdiszipli-
när ausfallen und die biologische, psychi-
sche sowie soziale Natur des Menschen 
berücksichtigen. 

Eine Möglichkeit, diese universellen 
Werte zu fassen, ist Werte als relationa-
le Eigenschaften von Lebewesen zu be-
greifen. In diesem Fall sind menschliche 
Werte Zustände, die dem Menschen zu-
träglich sind. Sie existieren nicht für sich 
sondern immer nur dort, wo es Men-
schen gibt, die bestimmte Zustände be-
werten (vgl. Bunge/Mahner 2004, 171ff). 
Kann ein Mensch diese Zustände nicht 
realisieren, dann kann er seine Grund-
bedürfnisse nicht befriedigen und erlebt 
eine Bedürfnisspannung. Eine Bedürfnis-
theorie, die biologische, psychische und 
soziale Bedürfnisse berücksichtigt, kann 
vor diesem Hintergrund den Weg zu ei-
ner praxistauglichen Operationalisierung 
universeller menschlicher Werte weisen 
(vgl. Obrecht 1998). Damit würde zum ei-
nen die zitierte Menschenrechtsdefi nition 
als normativer Bezugspunkt für die So-
ziale Arbeit konkretisiert und gleichzei-
tig wird deutlich, dass jeder Mensch ein 
Recht besitzt, seine in der menschlichen 
Natur verankerten grundlegenden Be-
dürfnisse befriedigen zu können.

Menschenrechte als Basis 

Ausschlaggebend für unser professionel-
les Handeln und eng verknüpft mit un-
serer Persönlichkeit sind die individuel-
len Überzeugungen und Einstellungen 
hinsichtlich unserer Tätigkeit in unter-
schiedlichen Bereichen der Sozialen Ar-
beit. Daraus resultiert, wie wir uns den 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
gegenüber verhalten, mit denen wir es als 
AdressatInnen unserer Arbeit zu tun ha-
ben, ebenso wie wir das Verhältnis zu un-
serem Arbeitgeber und zu anderen Pro-
fessionen bestimmen. 
Eine Haltung, die sich auf die Existenz 

grundlegender menschlicher Werte und 
vor allem auf das Recht jedes Menschen 
auf Verwirklichung dieser Werte bezieht, 
anerkennt in der professionellen Bezie-
hung den Gegenüber als autonomes Sub-
jekt, ausgestattet mit unveräußerlichen 
Rechten. Diese Rechte schützen sozial 
verträgliche Möglichkeiten zur Befriedi-
gung von Grundbedürfnissen. Dadurch 
tritt der Mensch als aktives, nach Wegen 

der Bedürfnisbefriedigung suchendes We-
sen in das Zentrum professioneller Akti-
vitäten. Das bedeutet nicht, dass deshalb 
keine Kritik an Verhalten und Einstellun-
gen der AdressatInnen möglich ist, auch 
nicht, dass deren Rechte nicht teilweise 
eingeschränkt werden können, zum Bei-
spiel in Gefährdungssituationen – denn 
Letzteres ist keine Frage der Grundhal-
tung sondern vielmehr Frage einer ange-
messenen und wirksamen Intervention. 
Unabhängig von möglichen Interventi-

onen fordert die Akzeptanz des Gegenü-
ber als autonomes Subjekt jedoch, diese 
Autonomie zunächst anzuerkennen, ge-
gebenfalls auch sie einzufordern und aus-
zufüllen helfen. In der Arbeit mit Men-
schen, die allein nicht die Möglichkeiten 
haben, das, was sie zu einem menschen-
würdigen Leben brauchen, zu artikulie-
ren oder einzufordern wird deutlich, wie 
sehr eine entsprechende Haltung unser 
Handeln prägen kann. Häufi g braucht es 
eine starke Motivation und viel Geduld 
diesen Menschen Raum zu geben, sie als 
gleichberechtigte Gesprächs- und Spiel-
partnerInnen zu akzeptieren, um auf 
dieser Grundlage etwas über sie zu er-
fahren. Das Wissen um ihre Rechte und 
diesen zugrunde liegenden menschlichen 
Grundwerten können hilfreich sein, die 
nötige Geduld und Ausdauer hierzu auf-
zubringen.

Professionelles Mandat

Gesteht man der Profession eine eigen-
ständige, an Menschenrechten orientier-
te Wertegrundlage zu, ergibt sich in der 
Konsequenz die Möglichkeit – aber auch 
die Notwendigkeit – professionelles Han-
deln unabhängig von bereits bestehenden 
Aufträgen und Mandaten zu begründen. 
Nicht nur die AdressatInnen Sozialer Ar-
beit oder Mandate gesellschaftlicher Natur 
bestimmen dann die Praxis, sondern auch 
eigen bestimmte Aufträge sind begründ-
bar und Gegenstand der Arbeit. Staub-
Bernasconi spricht in diesem Zusammen-
hang vom Triple-Mandat der Sozialen Ar-
beit (vgl. Staub-Bernasconi 2007, 200ff.). 
Soziale Arbeit als Menschenrechtspro-
fession wäre ohne die Anerkennung ei-
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nes solchen professionellen Mandats nicht 
denkbar. Aus dieser grundlegenden Pro-
fessionsauffassung als zentralem Bestand-
teil der professionellen Haltung heraus 
wird die Einstellung zum jeweiligen Auf-
trag- und Arbeitgeber bestimmt. 
PraktikerInnen, die sich nicht aus-

schließlich an den Wünschen der Kinder, 
Jugendlichen und Erwachsenen als Adres-
satInnen ihrer Arbeit orientieren und 
auch gesellschaftliche Vorgaben hinterfra-
gen, haben die Möglichkeit, ihre Arbeit 
über ein Selbstverständnis als Menschen-
rechtsprofession zu begründen – dazu ge-
hört zum Beispiel auch, sich für gesell-
schaftspolitische Veränderungen einzu-
setzen, ohne dass AdressatInnen oder der 
Arbeitgeber dazu einen Auftrag erteilt ha-
ben. 

Menschenrechte als 
Organisationszweck 

Neben diesen auf das Individuum be-
zogenen Ansprüchen einer Menschen-
rechtsprofession lassen sich auch struk-
turelle Anforderungen beschreiben. Hier 
braucht es institutionalisierte Orte, die 
einer professionellen Haltung wie sie zu-
vor beschrieben wurde den notwendigen 
Raum zur Entfaltung geben und sicher-
stellen, dass eine Orientierung an grund-
legenden menschlichen Werten nicht al-
lein an Einsatz, Mut und Durchsetzungs-
willen einzelner Professioneller gebunden 
ist. Solche Orte können Organisationen 
im Kontext der Sozialen Arbeit sein, die 
bestimmte Bedingungen erfüllen: Neben 
einer verbindlichen Festlegung auf einen 
Organisationszweck, der sich an Men-
schenrechten orientiert oder daran an-
schlussfähig ist, sollte das Wirken der Or-
ganisation sich auch tatsächlich an diesem 
Organisationszweck ausrichten also fi nan-
ziell und politisch unabhängig sein.

Beispiel BRJ 

Dazu ein Beispiel aus der Berliner Ju-
gendhilfe: Der Berliner Rechtshilfefonds 
Jugendhilfe e.V. (BRJ e.V.) ist ein Verein, 
der sich zur Aufgabe gemacht hat, jun-
ge Menschen und ihre Familien bei der 
Durchsetzung ihrer Rechtsansprüche im 

Bereich der Jugendhilfe zu unterstützen. 
Darüber hinaus setzt sich der Verein auch 
mittels Öffentlichkeitsarbeit in Form von 
Newsletter, Homepage, Fortbildungen, 
Fachveranstaltungen, usw. für eine be-
darfsgerechte Jugendhilfe ein. Die Finan-
zierung der Arbeit wird durch Mitglieds-
beiträge und durch Stiftungsmittel sicher-
gestellt. Auf diese Weise ist der Verein 
unabhängig von öffentlicher Finanzierung 
und damit auch von politischer Einfl uss-
nahme – im Gegensatz zu den Jugendäm-
tern als öffentliche Träger der Jugendhil-
fe. 
Letztere sind zwar an die Regelungen 

des SGB VIII gebunden, in der Praxis er-
geben sich jedoch Defi nitionsspielräume, 
die zum Beispiel in Berlin vor dem Hinter-
grund politisch vorgegebener Sparmaß-
nahmen zu einer restriktiven Jugendhil-
fepolitik und einem Rückgang der Ausga-
ben um über 30 % im Bereich der Hilfen 
zur Erziehung zwischen 2002 und 2005 
führte (vgl. LIGA Berlin 04.12.07; http://
www.berlin-bleibt-sozial.de/data/Presse-137.
pdf). Darüber hinaus muss der Verein sein 
Handeln auch nicht an den Kriterien des 
Marktes ausrichten, wie das zum Beispiel 
bei freien Träger der Jugendhilfe im Rah-
men einer zunehmend marktförmig orga-
nisierten und fi nanziell schlechter ausge-
statteten öffentlichen Jugendhilfe der Fall 
ist (vgl. Hensen 2006). Die freien Träger 
stehen zudem in wirtschaftlicher Abhän-
gigkeit zu den Jugendämtern, die meist 
als alleinige Auftraggeber fungieren. Der 
Berliner Rechtshilfefonds Jugendhilfe ist 
lediglich an die Satzung und das Votum 
seiner Mitglieder – zu denen neben Pri-
vatpersonen auch freie Jugendhilfeträger 
gehören – gebunden (vgl. Urban/Schruth 
2006). 
Betrachtet man die Satzung des Vereins, 

ist darin nicht von Menschenrechten die 
Rede. Als Organisationszweck und nor-
mativer Bezugspunkt wird das SGB VIII 
angeführt. Die Beratung soll im Sinne 
des SGB VIII erfolgen und – gemeinsam 
mit der Öffentlichkeitsarbeit – dazu bei-
tragen, dass die Jugendämter ihrem ge-
setzlichen Auftrag nachkommen (vgl. BRJ 
04.12.; http://www.brj-berlin.de/fach-

kraefte/wer-wir-sind/). Würde der Verein 
allein dieser Zweckbestimmung folgen, 
dürfte er die Regelungen des SGB VIII 
niemals in Frage stellen und auch nicht 
kommentieren, sondern die dort getroffe-
nen Festlegungen lediglich umsetzen.
In der Beratung von Betroffenen geht es 

jedoch nicht in erster Linie darum, auf 
die Einhaltung der gesetzlichen Normen 
zu drängen, sondern vor allem um die ef-
fektive und pragmatische Unterstützung 
der Hilfesuchenden. In vielen Fällen geht 
beides zusammen, aber in solchen Fällen, 
in denen das Beharren auf den Rechts-
vorschriften Nachteile für die Betroffe-
nen bedeuten würde, geht deren Interes-
se vor. Die gesetzlichen Regelungen des 
SGB VIII werden auf ihren Nutzen für 
die Menschen in ihrer konkreten Situati-
on untersucht und es wird nur dann auf 
ihre Anwendung gedrängt, wenn es für 
die Betroffenen hilfreich ist. Darüber hi-
naus bezog der Verein klar Position zu ge-
planten Änderungen des SGB VIII durch 
KICK und TAG, so dass man davon aus-
gehen kann, dass es eine Vorstellung be-
züglich einer wünschenswerten Ausge-
staltung des SGB VIII gibt.

Menschenrechte im SGB VIII

Worin aber besteht das Wünschenswerte 
oder das für die Hilfesuchenden Wertvol-
le innerhalb dieses Gesetzbuches? Würde 
man an dieser Stelle weiter forschen, wür-
de man feststellen, dass es im SGB VIII 
eine Vielzahl von Regelungen gibt, die – 
zum Teil sogar in justiziabler Form – die 
Realisierung universeller Werte schützen. 
Im § 8 heißt es zum Beispiel, dass Kinder 
und Jugendliche entsprechend ihres Ent-
wicklungsstandes an allen sie betreffen-
den Entscheidungen der öffentlichen Ju-
gendhilfe zu beteiligen sind. 
Grundlage dieser Regelung ist die Über-

zeugung, dass jeder Mensch das Bedürf-
nis hat, zu wissen und zu verstehen, was 
mit ihm geschieht, was in ihm und um ihn 
herum vorgeht. Obrecht benennt in die-
sem Zusammenhang ein Bedürfnis „nach 
assimilierbarer orientierungs- und hand-
lungsrelevanter Information“ (vgl. Obrecht 
1998, 50). Die Regelung des SGB VIII 
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entspräche in dem hier beschriebenen 
Verständnis einem Menschenrecht, denn 
es schützt die Befriedigung eines Grund-
bedürfnisses und damit die Realisierung 
eines universellen – weil allen Menschen 
gemeinen – Wertes. 
Dieses Beispiel ließe sich noch um wei-

tere ergänzen; es soll aber hier lediglich 
verdeutlicht werden, wie eine explizite 
Bezugnahme auf universelle Werte und 
Menschenrechte aussehen könnte, und 
dass auch Organisationen sich mittels ih-
rer Mitglieder stets an einer impliziten 
Vorstellung des Wünschenswerten aus-
richten, die unabhängig von bestehenden 
Gesetzen und Regeln auf ethisch-morali-
schen Grundannahmen beruht. Organi-
sationen, die sich zu diesen Grundwerten 
bekennen, egal ob implizit oder explizit, 
und die darüber hinaus die Freiheit haben, 
sich allein der Umsetzung dieser Werte 
zu verschreiben sind notwendig, um auch 
in Zeiten verknappter öffentlicher Kassen 
eine Soziale Arbeit abzusichern, die sich 
ausschließlich an der eigenen Fachlichkeit 
orientiert. Das Selbstverständnis Sozialer 
Arbeit als Menschenrechtsprofession bie-
tet hierfür ein wissenschaftlich begrün-
detes Fundament und ermöglicht einen 
transparenten Bezug auf implizit vorhan-
dene Werte.

In Arbeitsabläufen verankern

In unserer täglichen Praxis sind wir als 
Professionelle der Sozialen Arbeit mit re-
gelmäßig wiederkehrenden Arbeitsabläu-
fen konfrontiert. Zum Beispiel wenn in 
einer betreuten Jugendwohngemeinschaft 
eine neue Bewohnerin aufgenommen 
wird oder wenn es zu Beginn einer neu-
er Familienhilfe darum geht, die Situati-
on der Familie und mögliche Aufträge zu 
klären. Zur Bewältigung dieser Routinen 
entwickeln wir Verfahren, entweder al-
lein für uns und auf der Grundlage unse-
rer individuellen Erfahrungen oder indem 
wir uns gemeinsam mit KollegInnen auf 
verbindliche Standards verständigen. 
Die gewählten Beispiele – der Einzug 

in eine Wohngemeinschaft und die Ge-
staltung des Beginns einer Familienhil-
fe – zeigen, dass es dabei nicht um starre 

Handlungsanweisungen gehen kann, die 
mechanisch abgearbeitet werden sollen, 
sondern vielmehr um fl exible und auf die 
jeweilige Besonderheit der Situation und 
beteiligten Personen anzupassende Hand-
lungsrichtlinien. Professionalität besteht 
dann darin, über solche Verfahren zu ver-
fügen und diese angemessen einsetzen zu 
können. 
Erhebt man zusätzlich noch den An-

spruch, die Praxis wissenschaftlich zu 
fundieren – wie es hier am Beispiel Sozi-
aler Arbeit als Menschenrechtsprofession 
der Fall ist – , dann müssen die Verfah-
ren ontologisch, epistemologisch, metho-
dologisch und mit einem menschenrecht-
lichen Bezug normativ begründbar sein. 
Und zuletzt gilt, dass solchermaßen be-
gründete Verfahren nur sinnvoll sind, 
wenn sie auch Eingang in die tägliche Pra-
xis der Professionellen fi nden. 
Am Beispiel eines diagnostischen Ver-

fahrens für den Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe soll gezeigt werden, dass es 
grundsätzlich möglich ist, solche Ansprü-
che zu realisieren (vgl. Arnegger 2005, Arn-
egger/Korf 2006).

Menschenrechte und Diagnostik

In Verbindung mit den in der Regel auf 
längere Zeit angelegten Hilfen zur Erzie-
hung (§§ 27 ff. SGB VIII) übernimmt die 
erste Phase einer neuen Hilfe Funktio-
nen, die über die häufig medizinisch do-
minierten Vorstellungen von Diagnostik 
hinausgehen. So steht am Ende nicht eine 
von ExpertInnen erstellte und nur die-
sen verständliche Diagnose, die innerhalb 
eines Klassifizierungssystems eindeuti-
ge und nicht revidierbare Zuordnungen 
vornimmt. Vielmehr geht es darum, ge-
meinsam mit den Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen zu einer Beschreibung 
und Bewertung der aktuellen Situation zu 
kommen, dabei sowohl Probleme als auch 
Ressourcen zu berücksichtigen und auf 
dieser Grundlage ein gemeinsam getrage-
nes Arbeitskonzept zu entwickeln. Zen-
tral für ein diagnostisches Verfahren im 
Kontext der Sozialen Arbeit sind folgende 
Fragen: Wie können die häufi g sehr kom-
plexen Situationen erfasst und beschrie-

ben werden und vor allem: was wird mit 
welcher Begründung als problematisch 
gekennzeichnet? 
Im Zentrum des hier vorgestellten Ver-

fahrens steht die (Prozessual-)Systemi-
sche Denkfi gur nach Staub-Bernasconi 
(vgl. Staub-Bernasconi 1998; Geiser 2004). 
Als Wirklichkeit strukturierendes und 
Aufmerksamkeit leitendes Modell, ba-
sierend auf einem realwissenschaftlichen 
Wissenschaftsverständnis, ermöglicht die 
Denkfi gur zunächst die Beschreibung von 
komplexen Situationen. Das geschieht in 
vier Schritten:

1. Erstellen eines Genogramms, inklu-
sive wichtiger Personen im familiären 
Umfeld.

2. Beschreibung individueller Ausstat-
tungsmerkmale einzelner Personen. 
Zentrale Dimensionen sind hierbei: 
Körper, Bildung, Beschäftigung, Ein-
kommen, Wohnung und Wohnum-
gebung, Informationsaufnahme, Er-
kenntniskompetenzen, Wissen, Han-
deln sowie Mitgliedschaften und 
Beziehungen.

3. Beschreibung der Interaktionen zwi-
schen zwei Personen. Die Ausstat-
tungsdimensionen werden dabei zu 
möglichen Dimensionen des Austau-
sches: beispielsweise Sexualität, Gü-
tertausch, gemeinsames Erleben, Aus-
tausch von Wissensinhalten und ge-
meinsames Handeln.

4. Beschreibung von Machtbeziehungen. 
Die Ausstattungsdimensionen werden 
zu möglichen Machtquellen: Körper-
macht, Güter- oder Ressourcenmacht, 
Artikulationsmacht, Definitionsmacht 
sowie Positions- und Organisations-
macht.

Auf diese Weise wird zunächst eine um-
fassende und differenzierte Beschreibung 
von Situationen erstellt. Der hierfür ent-
wickelte Dokumentationsbogen besteht 
aus zwei Spalten, in denen den Sichtwei-
sen der Professionellen die entsprechen-
den Selbsteinschätzungen der Kinder, Ju-
gendlichen und Erwachsenen gegenüber-
zustellen sind3. Die unvoreingenommene 
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Dokumentation unterschiedlicher oder 
auch gegensätzlicher Sichtweisen steht für 
die Akzeptanz des Gegenübers als auto-
nomes Subjekt und für eine dialogische 
Diagnoseauffassung. Gefördert wird da-
durch ein Verständnis für die jeweils an-
dere Position. Gleichzeitig können Be-
reiche identifiziert werden, die die Ver-
ständigung auf ein gemeinsames Drittes 
notwendig machen, um eine Basis für die 
weitere Zusammenarbeit zu schaffen (vgl. 
Kunstreich u.a. 2004).

Menschenrechte als 
Bewertungsgrundlage
Eine systematische und transparente Be-

wertung im Anschluss an die Situations-
beschreibung kann nicht ohne eine expli-
zite Bezugnahme auf universelle Werte 
erfolgen. Die Leitfrage hierfür ist: Wer 
kann in der beschriebenen Situation wel-
che Grundbedürfnisse nicht, nicht ausrei-
chend oder in absehbarer Zeit nicht mehr 
befriedigen? Die Beantwortung dieser 
Frage identifi ziert problematische Berei-

che und begründet dadurch professionelle 
Interventionen. Wie bereits beschrieben, 
dienen auch hier nicht befriedigte Bedürf-
nisse als Indikatoren für nicht realisierte 
Werte. Die Frage nach den Ursachen für 
die auf diese Weise beschriebenen Pro-
bleme – warum kann ein bestimmtes Be-
dürfnis nicht befriedigt werden? – wird 
mit Hilfe von Hypothesen beantwortet, 
die sich aus der Situationsbeschreibung 
ergeben oder ableiten lassen. Je besser 
diese Hypothesen sind, sprich, je genauer 
sie mit den tatsächlichen Begebenheiten 
übereinstimmen, desto höher ist auch die 
Wahrscheinlichkeit, dass wirksame Inter-
ventionen gefunden werden. In den meis-
ten Fällen ist eine vertrauensvolle Bezie-
hung und ein gelingender Dialog hierfür 
die wichtigste Voraussetzung. 
Das diagnostische Verfahren schließt 

mit einer zusammenfassenden Übersicht: 
Den Bedürfnissen werden korrespondie-
rende Menschenrechte zugeordnet. Da-
durch wird der individuell verankerte 
Anspruch auf ein menschengerechtes Le-
ben verdeutlicht und auf einen internati-
onal anerkannten Wertehorizont verwie-
sen. Vorhandene Ressourcen werden in 
den Kontext der Bedürfnisse gestellt, zu 
deren Befriedigung sie beitragen können. 
Gleichzeitig können fehlende Ressourcen 
notiert und die AdressatInnen benannt 
werden, die diese zur Verfügung stellen 
müssten. Dies ermöglicht, die Problem-
ursachen auch außerhalb des unmittelba-
ren Hilfesystems zu verorten und gesell-
schaftliche Anteile an den individuell fest-
stellbaren Problemlagen zu identifizieren, 
um sie einer weiteren, gebündelten Bear-
beitung zugänglich zu machen – zum Bei-
spiel mit dem Instrumentarium der Men-
schenrechtsarbeit.

Resümee

Professionelles Handeln von Praktike-
rInnen der Sozialen Arbeit wurde unter 
drei Aspekten dargestellt:
1. als Ausdruck einer professionellen 

Haltung
2. im Kontext von Organisationen 
3. in Verbindung mit professionellen 

Verfahren



Die gewählte Gliederung dient hier le-
diglich einer übersichtlichen Darstellung, 
denn professionelles Handeln unterliegt 
immer und gleichzeitig Einfl üssen aus al-
len drei untersuchten Dimensionen. Eine 
bestimmte professionelle Haltung wird 
zum Beispiel durch die entsprechende 
Organsiationskultur unterstützt oder ge-
prägt und fi ndet ihren Ausdruck in der 
Verfahrensanwendung. Aber auch die 
Einführung eines verbindlichen Verfah-
rens kann die individuelle Haltung prä-
gen, indem es zum Beispiel einfordert, 
die Sichtweisen der AdressatInnen zu do-
kumentieren. Zudem steht jedes profes-
sionelle Handeln immer im Kontext von 
Organisationen und/oder öffentlichen 
Aufträgen und muss sich diesen gegenü-
ber positionieren.
Für alle drei Dimensionen gilt jedoch, 

dass implizit oder explizit etwas vorhan-
den sein muss, das als Grundlage zur Ein-
schätzung des Handelns dient. Es braucht 
eine Vorstellung davon, was als wün-
schenswert angestrebt werden soll. Die-
se Vorstellung des Wünschenswerten 
nimmt Bezug auf Werte, die sich dadurch 
in persönlichen Einstellungen, Satzungen 
oder Leitbildern und in Handlungsrouti-
nen manifestieren. Menschenrechte – in 
einer weit gefassten Defi nition – bieten 
die Möglichkeit, diese normative Bezug-
nahme explizit und dadurch transparent 
zu gestalten. Die angeführten Beispiele 
geben Hinweise, wie sich die Umsetzung 
dieses Anspruchs vollziehen könnte und 
dass wir, um unsere Praxis im Sinne ei-
ner Menschenrechtsprofession auszurich-
ten, nicht erst in Afrika beginnen müssen, 
sondern dass wir auch in unseren aktuel-
len Arbeitskontexten Ansatzpunkte dafür 
fi nden können. 

∑

Der Text ist die überarbeitete und aus-
formulierte Fassung eines Vortrages, den 
der Autor am 13. Dezember 2007 bei der 
Veranstaltung „Droits de l’Homme et 
Travail Social“ des luxemburgischen Sozi-
alarbeiterverbandes gehalten hat.

Anmerkungen 1 In den berufsethischen Prinzipi-
en des DBSH heißt es: „In jeder Gesellschaft entstehen so-
ziale Probleme. Diese zu entdecken, sie mit ihren Ursachen 
und Bedingungen zu veröffentlichen und einer Lösung zu-
zuführen, ist der gesellschaftlich überantwortete Auftrag 
Sozialer Arbeit. Seine Grenzen sind bestimmt durch struk-
turelle, rechtliche und materielle Vorgaben. Berufl ich ge-
leistete Soziale Arbeit gründet jedoch letztlich in univer-
sellen Werten, wie sie etwa im Katalog der Menschenrechte 
oder den Persönlichkeitsrechten und dem Sozialstaatsge-
bot des Grundgesetzes zum Ausdruck kommen. Diese Wer-
te fordern die Mitglieder des DBSH auf, den gesellschaft-
lichen Auftrag der Sozialen Arbeit mit seinen Begrenzun-
gen zu bewerten und gegebenenfalls zu optimieren“ (DBSH 
04.12.07; http://www.dbsh.de/html/wir.html). Der In-
ternationale Verband der SozialarbeiterInnen (IFSW) defi -
niert Soziale Arbeit folgendermaßen: „The social work pro-
fession promotes social change, problem solving in human 
relationships and the empowerment and liberation of peo-
ple to enhance well-being. Utilising theories of human be-
haviour and social systems, social work intervenes at the 
points where people interact with their environments. Prin-
ciples of human rights and social justice are fundamental 
to social work“ (IFSW 04.12.07; http://www.ifsw.org/
en/p38000208.html). 2 Bruno Keel ist Delegierter des 
Internationalen Verbandes der SozialarbeiterInnen (IFSW) 
im Europarat. 3 Die für das Verfahren entwickelten Un-
terlagen (Dokumentationsbogen und Schulungsbogen) sind 
hier einsehbar: http://www.asfh-berlin.de/hsl/freepage.
phtml?freeid=111&id=330
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